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Die einkommensteuerliche Behandlung der Erhaltungsaufwendungen 

für Baudenkmäler

Für die Eigentümer historischer Wohnbauten be
deutet es schon eine sehr erhebliche Belastung, 
diese Häuser zu bewohnen. Ihr räumlicher Zu
schnitt entspricht nicht mehr der heutigen Lebens
weise. Das zur Bewirtschaftung der weiträumigen 
Gebäude erforderliche Dienstpersonal ist heute 
kaum noch zu bekommen. Schon aus Personal
mangel sind die großen Häuser nicht mehr zu be
heizen. Dem Lebensstil und dem Interesse der 
Eigentümer würde es viel mehr entsprechen, in 
einem kleinen, nach modernen Gesichtspunkten 
gebauten, auf Arbeitsersparnis ausgerichteten Haus 
zu wohnen. Das aber ist für die Eigentümer 
praktisch unmöglich, denn sie müssen die alten 
Häuser erhalten und sie müssen sie auch bewoh
nen, denn ein Haus, das nicht mehr bewohnt 
wird, verliert nicht nur seinen lebendigen Charak
ter, sondern verfällt auch schnell. Schon aus die
sem Gesichtspunkt bedeutet für den Eigentümer 
der Besitz der alten Gebäude eine schwere Last.

Dazu kommt, daß die Erhaltungsaufwendungen für 
alte Gebäude erheblich höher liegen als diejeni
gen für Häuser, die nicht nach denkmalpflegeri
schen Grundsätzen instandgehalten werden müs
sen. So kosten etwa die Schieferdächer das Mehr
fache eines Ziegeldaches. Muß der Dachstuhl 
erneuert werden, so erfordern die schweren Dächer 
eine viel schwerere Dachkonstruktion als die 
modernen, leichten Dächer. Für die Reparatur alter 
Ziegeldächer passen die modernen, maschinell her
gestellten Formate vielfach nicht. Für das Mauer
werk müssen Steine in Sonderanfertigung beschafft 
werden. Steinmetzarbeiten an Portalen und Ge
simsen erfordern fachlich hochqualifizierte Hand
werker. Schließlich gehört zur Erhaltung historischer 
Gebäude häufig auch die Erhaltung von Bauteilen, 
die überhaupt keinen Nutzen bringen. Zum Teil 
sind unbewohnte Bautrakte, Pavillons, Orangerien 
und dergleichen zu erhalten, z. T. aber auch Wehr
anlagen, die dem Gebäude seinen speziellen Cha
rakter verleihen. Werden an Wehrmauern z. B. 
nicht dauernd Reparaturen in dem ihrer Bauart ent
sprechenden Material ausgeführt, so verfallen diese 
in sehr kurzer Zeit durch die Einwirkung von 
Frost und Hitze und sind erst einmal größere 
Schäden aufgetreten, so schreitet die Zerstörung 
rapide fort.

Umso berechtigter ist die Forderung der Eigen
tümer, daß die Erhaltungskosten, welche sie auf 
die historischen Gebäude und Anlagen aufwenden 
müssen, zum mindesten bei der Berechnung des 
steuerpflichtigen Einkommens zum Abzug zuge
lassen werden. Dazu bedarf es der Untersuchung 
der steuerlichen Situation. Ausgangspunkt dafür, 
nach welchen Gesichtspunkten die Aufwendungen 
für die Gebäude und Anlagen bei der Einkommen
steuer behandelt werden, ist die steuerliche Be
wertung.

1. Bei Gebäuden, die als Teil des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens bewertet sind, sind 
die Erhaltungsaufwendungen grundsätzlich Betriebs
ausgaben. Das gilt im Grundsatz auch für die zu 
den Häusern gehörenden Parkanlagen und Gärten. 
Soweit diese sich in dem für ein landwirtschaftliches 
Wohnhaus üblichen Rahmen halten, sind die Ko
sten ihrer Erhaltung als Betriebsausgaben ab
zugsfähig. Ausgaben, die durch den Denkmal- und 
Naturschutz geboten sind, werden unten gesondert 
erörtert. Absetzungen für Abnutzung erfahren die 
gleiche Behandlung wie die Erhaltungsaufwendun
gen. Auch insoweit, als sie auf unbenutzte Ge
bäude oder Gebäudeteile entfallen, sind sie in die 
Bilanz des land- und fortwirtschaftlichen Betriebes 
voll einzusetzen (RFH 14. 1. 1932 RStBl. 1932
S. 389),
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Auf der anderen Seite gehört der Nutzungswert 
der Wohnung des Steuerpflichtigen zu den Ein
künften aus Land- und Forstwirtschaft, wenn die 
Wohnung die bei Betrieben gleicher Art übliche 
Größe nicht überschreitet (§ 13 Abs. 2 Ziff. 2 
EStG.). Dabei ist für das Kriterium der „üblichen 
Größe" der logische Zusammenhang mit den 
Grundsätzen der Bewertung herzustellen. Auch bei 
der Bewertung wird die Forderung erhoben, daß 
das Gebäude in seiner Größe, Bauart und Ausstat
tung zur Größe des Betriebes in angemessenem 
Verhältnis steht, und der RFFI hat in ständiger 
Rechtsprechung erst dann ein Mißverhältnis an
genommen, wenn das I-Iaus nach seiner Bauart und 
Einrichtung vollständig aus dem Rahmen eines ge
wöhnlichen Gutshauses herausfällt. Im gleichen 
Sinne wird erst dann eine Überschreitung der üb
lichen Größe für die einkommensteuerliche Be
handlung angenommen werden können, wenn das 
Haus vollständig aus dem Rahmen eines gewöhn
lichen Gutshauses herausfällt. Bei einem nur teil
weise benutzten Haus ist lediglich auf den be
wohnten Teil abzustellen; der leerstehende Teil 
ist außer Ansatz zu lassen. (So der RFH in einem 
unveröffentlichten Urteil vom 4. 12. 1935 — VI A 
56/34).

Ein Nutzungswert kann nur für denjenigen Teil 
des Gebäudes angesetzt werden, der vom Steuer
pflichtigen tatsächlich als Wohnung benutzt wird. 
Die Möglichkeit der Nutzung genügt nicht (RFH 
9. 10. 1929 StuW 1929 Nr. 986). Damit entfällt 
auch ein Nutzungswert von Herrenhäusern, die 
unbewohnt sind, selbst dann, wenn sie möbliert 
sind (RFH vom 20. 1. 1937 StuW 1937 Nr. 204).

2. Für Gebäude, die als Mietwohngrundstücke, ge
mischt genutzte und sonstige Grundstücke bewertet
sind, folgt die einkommensteuerliche Regelung 
aus § 21 EStG. Zu den Einkünften zählt der Nut
zungswert der eigenen Wohnung. Dabei ist der 
Mietwert nach dem Mietzins zu bemessen, der für 
derartige Wohnungen örtlich unter Berücksichti
gung der Mietpreisbegrenzung infolge der Woh
nungszwangswirtschaft zu erzielen ist. Liegt das 
Gebäude in einer rein ländlichen Gegend, so muß 
der angenommene Mietwert den ländlichen Ver
hältnissen entsprechen (RFH 24. 10. 1934 StuW
1935 Nr. 83).

Auf der Ausgabenseite sind alle Aufwendungen, 
die innerhalb der mit der Einkommensart verbun
denen wirtschaftlichen Tätigkeit erwachsen, als 
Werbungskosten abzugsfähig. (RFH 17. 10. 1934 VI 
A 13/33). Dabei wird gefordert, daß zwischen den 
Aufwendungen, welche als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abgezogen werden sollen und den 
Einkünften, bei welchen dieser Abzug erfolgen 
soll, ein wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. 
„Ein solcher ist zwischen einer Aufwendung und 
einer bestimmten Einkommensart nur dann gege
ben, wenn die Entstehung der Aufwendungen ur
sächlich und unmittelbar — bei Vermietungsein
künften u. U. auch mittelbar — auf wirtschaftliche 
Vorgänge zurückzuführen ist, die die Einkünfte 
der bestimmten Einkommensart betreffen." (BFH 
14. 11. 1951 BStBl. III 1951 S. 235). Das bedeutet 
für die Erhaltungsaufwendungen, welche auf den 
eigengenutzten Teil des Gebäudes entfallen, daß 
sie in gleichem Umfange als Werbungskosten zum 
Abzug zugelassen werden müssen, wie dies der 
Fall wäre, wenn dieser Gebäudeteil an einen Drit
ten vermietet wäre. Aufwendungen, die den Miet
wert in einzelnen Jahren übersteigen, wenn kost
spielige Instandsetzungsarbeiten vorgenommen wer
den, gehören zu den Werbungskosten (RFH 25. 6. 
1930 StuW 1930 Nr. 1379). Bei Gebäudeteilen, in 
denen Bibliotheken oder Sammlungen aufgestellt 
sind, ist zu unterscheiden, ob diese etwa als 
Museum der Allgemeinheit zugänglich gemacht

werden oder nicht. Ist dies der Fall, so können 
auch die Erhaltungsaufwendungen in Ausgabe ge
stellt werden, und zwar in der Regel dort, wo 
auch die Einnahmen aus Eintrittsgeldern verbucht 
werden. Nach der herrschenden Praxis werden 
keine Einwendungen dagegen zu erheben sein, 
wenn dort, wo Eintrittsgelder im Interesse der 
Allgemeinheit nicht gefordert werden, die Instand
haltungskosten für die der Öffentlichkeit zugäng
lich gemachten Teile als Werbungskosten von den 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ab
gesetzt werden. Das folgt daraus, daß es, um 
diese Einnahmen zu erzielen, notwendig ist, das 
gesamte Gebäude, also auch die der Öffentlichkeit 
freigegebenen Teile, vor dem Verfall zu bewahren.
3. Einer besonderen Betrachtung bedarf die ein
kommensteuerliche Behandlung von Gebäuden und 
Anlagen, deren Erhaltung im öffentlichen Inter
esse liegt.

a) Bei der Auflösung von Familienfideikommissen 
und Stiftungen ist dem Eigentümer die Erhaltung 
von Gebäuden, Ruinen, Parkanlagen usw. vielfach 
durch Beschluß des Fideikommißgerichts zur Pflicht 
gemacht worden. Zur Sicherung dieser Verpflich
tung sind in zahlreichen Fällen Reallasten zugun
sten der Landesämter für Denkmalpflege eingetra
gen worden. (Vgl. § 6 FidErlGes. vom 6. 7. 1938, 
RGBl. S. 825 in Verbindung mit § 7 DV z. FidErl 
Ges. vom 20. 3. 1939, RGBl. S. 509). Solche Auf
lagen sind „auf besonderen Verpflitfitungsgründen 
beruhende, dauernde Lasten“ im Sinne des § 10 
Abs. 1 Ziff. 1 EStG. Erhaltungskosten für Gebäude 
und Anlagen, die einer solchen Verpflichtung un
terworfen sind, können danach insoweit, als sie 
nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
bei der betreffenden Einkommensart berücksichtigt 
werden, als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte abgezogen werden. Eine Höchst
grenze besteht nicht, und zwar auch dann nicht, 
wenn eine Pauschale durch den Beschluß des Fidei
kommißgerichts festgesetzt sein kann. Eine Flöchst- 
grenze wird auch nicht durch die Flöhe der Real
last zugunsten des Denkmalpflegers gezogen, da 
die Reallast nur eine zahlenmäßig begrenzte Siche
rung der zahlenmäßig nicht begrenzten Verpflich
tung zur ordnungsmäßigen Unterhaltung darstellt.

b) Die gleiche Behandlung muß in Anspruch ge
nommen werden für Aufwendungen, die durch den 
Denkmalschutz, Naturschutz oder Archivschutz ge
boten sind. Von der Finanzverwaltung ist der 
Einwand erhoben worden, daß die Erhaltungslast 
für denkmalgeschützte Werte nicht auf einem 
„besonderen Verpflichtungsgrund“ beruht, dessen 
Vorhandensein Voraussetzung ist für die Anwen
dung des § 10 Abs. ö Nr. 1 EStG. Nach der der
zeitigen Fassung der Denkmalschutzgesetze (mit 
Ausnahme des Badischen Denkmalschutzgesetzes 
vom 12. 7. 1949) besteht in der Tat eine rechtlich 
erzwingbare Erhaltungspflicht des Eigentümers 
nicht. Gleichwohl ist er einer faktischen Bindung 
unterworfen, der er sich tatsächlich, falls seine 
Eigentumsverhältnisse dies irgendwie zulassen, 
nicht entziehen kann. Mit der Sozialbindung des 
Eigentums hat die Rechtsprechung der letzten 
Jahre eine Reihe von Beschränkungen des Eigen
tümers in seinen Nutzungsmöglichkeiten gerecht
fertigt (Natur- und Landschaftsschutz!). Vgl. dazu 
BGH vom 20. 12. 1956 — III Z R 82/55 — NJW 
1957 S. 538 und BGH vom 9. 5. 1960 — III Z R 
57/59 _ NJW 1960 S. 1619. Wer die Sozialbindung 
des Eigentums bejaht, kann nicht auf der steuer
lichen Seite die ihr entsprechende Bindung des 
Eigentümers als rechtlich irrelevant ignorieren. 
Dazu kommt für den Eigentümer die Bindung an 
Tradition und Herkommen und die faktische An
erkennung seiner Verpflichtung, im Interesse der 
Allgemeinheit die ihm anvertrauten Werte nach
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besten Kräften zu erhalten. Dem hat der RFH in 
einem nicht veröffentlichten Urteil vom 28. 1. 1937 
(VI 345/35) Rechtnung getragen. Die Entscheidung 
ist auszugsweise abgedruckt in „Information L" 
1956 S. 232. Es sei auch verwiesen auf den Auf
satz von Wauer „Denkmalpflege in steuerlicher 
Sicht", abgedruckt in „Deutsche Kunst- und Denk
malpflege" Heft 1/1956. Der Verfasser redet der 
Abzugsfähigkeit von Erhaltungsaufwendungen für 
Kulturwerte als einer auf besonderen Verpflich
tungsgründen beruhenden dauernden Last im Sinne 
des § 10 Abs. 1 Ziffer 1 EStG, mit ausführlicher 
Begründung das Wort. Die Argumentation hat 
umso größeres Gewicht als § 1 StAnpGes. für die 
Auslegung der Steuergesetze die wirtschaftliche 
Betrachtungsweise vorschreibt.

c) Die Finanzverwaltung hat anerkannt, daß not
wendige Aufwendungen zur Erhaltung schutzwür
diger Kulturwerte insoweit, als sie etwaige aus 
diesen Kulturwerten erzielte Einnahmen überstei
gen und weder Betriebsausgaben noch Werbungs
kosten sind, als außergewöhnliche Belastung im 
Sinne des § 33 EStG zu behandeln sind. Der Erlaß, 
der in allen Ländern gleichlautend verabschiedet 
worden ist, lautet in der vom Finanzminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen unter dem 3. 8. 1960 
— S. 2193 — 2 VB 1 — veröffentlichten Fassung 
wie folgt:

„Unter Aufhebung der Erlasse vom 19. 12. 1955 
und 17. 7. 1957 sowie sonstiger entgegenstehender 
Anordnungen ist künftig nach den folgenden Richt
linien noch zu verfahren.

I. Notwendige Aufwendungen zur Erhaltung 
schutzwürdiger Kulturwerte (Gebäude, Anlagen, 
Mobilar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, 
wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und 
Archive) können insoweit, als sie etwaige aus 
diesen Kulturwerten erzielte Einnahmen überstei
gen und weder Betriebsausgaben noch Werbungs
kosten sind, unter den folgenden Voraussetzungen 
dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastung 
im Sinne des § 33 EStG anerkannt werden:

1. Die Erhaltung der Kulturwerte muß wegen 
ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wis
senschaft im öffentlichen Interesse liegen.

2. Die Kulturwerte müssen in einem den Verhält
nissen entsprechenden Umfang den Zwecken der 
Forschung oder der Volksbildung nutzbar gemacht 
werden, es sei denn, daß dies aus zwingenden 
Gründen nicht möglich ist.

3. Der Steuerpflichtige muß bereit sein, die Kul
turwerte den geltenden Bestimmungen der Denk
mal- und Archivpflege zu unterstellen.

4. Die Kulturwerte müssen sich seit mindestens 
20 Jahren im Besitz der Familie des Steuerpflich
tigen befinden oder in das „Verzeichnis national 
wertvollen Kulturgutes" bzw. in das „Verzeichnis 
national wertvoller Archive" (§ 1 Abs. 3, § 10 
Abs. 3 des Gesetzes zum Schutze deutschen Kul
turgutes gegen Abwanderung vom 6. 8. 1956, Bun
desgesetzblatt I Seite 501) eingetragen sein.

5. Die Erhaltungsaufwendungen müssen im Ein
vernehmen mit den zuständigen staatlichen Stellen 
(Landesämter für Denkmalpflege, Staatsarchivver
waltungen usw.) gemacht werden. Im Land Nord
rhein-Westfalen sind dafür die folgenden Stellen 
zuständig:

a) Für den Bereich der Denkmalpflege die Landes
konservatoren in Bonn und Münster als Delegierte 
des Kultusministeriums des Landes Nordrhein- 
Westfalen,

b) für Archive die Staatsarchive in Düsseldorf 
und Münster und das Landesarchiv Detmold im 
Einvernehmen mit der zuständigen Archivberatungs
stelle, und

c) für Bibliotheken des Zentralkatalog der wissen
schaftlichen Bibliotheken in Köln-Lindenthal, Al- 
bertus-Magnus-Platz.

6. Der Nachweis darüber, daß die Voraussetzun
gen der Ziffern 1 bis 5 vorliegen und daß die 
Erhaltungsaufwendungen notwendig sind, ist durch 
eine gutachtliche Bestätigung der vorerwähnten 
Stellen zu führen.

II. Soweit ausnahmsweise die Anwendung des 
§ 33 EStG wegen der Höhe der zumutbaren Eigen
belastung (§ 64 ESt-Durchführungsverordnung), die 
auf die berücksichtigungsfähigen Erhaltungsaufwen
dungen anzurechnen ist, nicht zu einer angemesse
nen Steuerermäßigung führt, kann darin nach den 
Verhältnissen des Einzelfalles eine unbillige Härte 
liegen. Diese kann sich insbesondere aus dem Um
stand ergeben, daß die öffentliche Denkmal- oder 
Archivpflege dem Steuerpflichtigen eine Pflicht zur 
Erhaltung der Kulturwerte auferlegt, die sich wie 
eine öffentliche Last auswirkt. In solchen Härte
fällen kann durch eine Billigkeitsmaßnahme nach

§ 131 Abs. 1 Satz 2 Abgabenordnung geholfen
werden, indem die zumutbare Eigenbelastung ent
sprechend herabgesetzt wird. Um eine möglichst 
einheitliche Behandlung derartiger Fälle zu ge
währleisten, wird die Entscheidung über die An
wendung des § 131 Abs. 1 Satz 2 AO den Ober
finanzdirektionen übertragen.

III. Dieser Erlaß ist im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen und den obersten 
Finanzbehörden der anderen Länder des Bundes
gebietes ergangen."

Die Regelung, die in dem vorstehend abgedruck
ten Erlaß getroffen worden ist, befriedigt des
wegen nicht, weil gemäß § 33 EStG die Erhaltungs
aufwendungen gekürzt werden um die zumutbare 
Eigenbelastung, die nach § 64 EStDV 2—7% des 
jährlichen Einkommens ausmacht. Nur in Härte
fällen kann durch eine Billigkeitsmaßnahme gemäß 
§ 131 Abs. 1 Satz 2 AO die zumutbare Eigenbe
lastung herabgesetzt werden. In der Regel bleibt 
also der Eigentümer damit belastet, daß er einen 
Teil der Erhaltungsaufwendungen aus dem ver
steuerten Einkommen bestreiten muß. Allerdings 
ist dabei zu berücksichtigen, daß bei der Anwen
dung des § 131 AO neben persönlichen Billigkeits
gründen auch sachliche Billigkeitsgründe Geltung 
haben; der Erlaß hat zum Ausdruck bringen wollen, 
daß durch eine sich wie eine öffentliche Last aus
wirkende Erhaltungspflicht ein sachlicher Härtefall 
gegeben ist, der in jedem Falle das Verlangen 
rechtfertigt, die zumutbare Eigenbelastung zu strei
chen oder wesentlich herabzusetzen. — Demgegen
über müssen die persönlichen Verhältnisse des 
Steuerpflichtigen, die sonst im Rahmen des § 131 
AO zu berücksichtigen sind, zurücktreten. Diese 
vom BMFin. vertretene Auslegung wird aber viel
fach bei der Anwendung des Erlasses durch die 
Finanzverwaltung nicht praktiziert. Deswegen be
friedigt diese Regelung nicht. Die Eigentümer von 
Kulturwerten warten nach wie vor auf eine Än
derung des EStG, wie sie in der vom Bundestag 
am Ende der dritten Legislaturperiode einstimmig 
von allen Parteien verabschiedeten Entschließung 
entspricht. Diese lautet wie folgt:

„Die Bundesregierung wird ersucht, einen Gesetz
entwurf vorzulegen, wonach die Aufwendungen zur 
Erhaltung alten Kunst- und Kultürbesitzes, soweit 
er unter Denkmalschutz steht, bei der Einkommen
steuer als voll abzugsfähig anerkannt werden."
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